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Sehr geehrte Gemeindeb¿rgerin! 

Sehr geehrter Gemeindeb¿rger! 

 

 

 

 

WEGWEISER 
Gemeindeamt  

Natschbach-Loipersbach 

2620 Natschbach 

LoipersbacherstraÇe 20 

Telefon: 02635/62883 

Fax.:      02635/68760 

E-Mail:   gemeinde@natschbach-   

               loipersbach.gv.at  

www.natschbach-loipersbach.gv.at 

 

Parteienverkehr am Gemeindeamt: 

Montag:  

08.00-12:00 Uhr und 13:00-16:00 Uhr 

Dienstag, Mittwoch: 

08:00-12:00 Uhr 

Donnerstag: 

08:00-12:00 und 13:00-18:00 Uhr 

Freitag: 

KEIN PARTEIENVERKEHR! 
 

Sprechstunden des B¿rgermeisters: 

G¿nther STELLWAG 

Donnerstag: 16:30-18:00 Uhr 

und nach telefonischer Vereinbarung 

Tel.: 0699/16571202 
 

Kontakte: 

Kindergarten Natschbach  

Leiterin Sandra GREGER 

Tel.: 0660/62883 31 
 

Kindergarten Loipersbach 

Gruppe 1/Leiterin Annemarie F¦BY 

Tel.: 0660/62883 21  
 

Gruppe 2/Kdg.Pªd. Elisabeth SEISER 

Tel.: 0660/62883 22 

Die letzten Wochen und Monate der Corona-Krise haben 

uns allen massive Verªnderungen in den Lebensgewohn-

heiten, im Berufsleben, sowie in allen Bereichen des 

sozialen Lebens gebracht. 
 

Zur Sorge wegen unsere Gesundheit kamen auch 

wirtschaftliche Probleme und auch unsere Vereine waren 

zur Inaktivitªt gezwungen. Mit den behutsam verordneten 

Lockerungen beginnt ein langsames Erwachen, immer 

noch von der Sorge - um einen etwaigen Wiederanstieg 

der Krankheitsfªlle - begleitet. 
 

Mit zeitlicher Verzºgerung schlagen sich die Auswirkun-

gen des ñLockdownsñ auch massiv negativ auf die Ein-

nahmen der Gemeinde nieder. Durch die R¿ckgªnge der 

Bundeseinnahmen - Mehrwertssteuer, Lohn- und Ein-

kommenssteuer - fallen auch die Ertragsanteile der Ge-

meinden an diesen Steuereinnahmen deutlich geringer 

aus. Waren es im April noch ú 55.199,38 - die nach Abzug 

unserer Kostenbeteiligung f¿r die NOEKAS (Kranken-

hªuser), Berufschulerhaltung, Kinder- und Sozialhilfe - 

¿berwiesen wurden, sank dieser Wert im Mai auf ú 

13.364,83. Die Abrechnung f¿r Juni brachte eine noch nie 

dagewesene Situation: Die Ausgaben waren hºher als die 

Ertragsanteile - daher keine Einnahmen - aber ú 6.345,00 

werden im nªchsten Monat einbehalten. 
 

Nach Einschªtzung der Experten ist f¿r das heurige Jahr 

mit einem 30 %igen Einnahmenr¿ckgang zu rechnen, die 

beginnende, leichte wirtschaftliche Erholung bereits einge-

rechnet. 
 

Die Bundesregierung hat aufgrund der Tatsache, dass die 

Gemeinden wichtige Auftraggeber f¿r die regionale Wirt-

schaft sind, ein kommunales Investitionsprogramm erstellt. 

Aus diesem Titel wird unserer Gemeinde ein Betrag von    

ú 180.105,53 zur Verf¿gung gestellt, damit sind die, in 

Umsetzung befindlichen, Projekte, wie ĂKindergarten 

Natschbachñ und ĂSportanlage Loipersbachñ, gesichert. 

 

http://www.natschbach-loipersbach.gv.at/
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Am 4. Juli 2020 findet die Sperrm¿ll¿bernahme am Bauhof statt.  

In der Zeit von 8 - 12 Uhr kºnnen Sie kostenlos Eisen, Elektrogerªte, Lacke, Kleinbatterien, 

Bauschutt, Medikamente, Sonderm¿ll, Speiseºl, Holz und Sperrm¿ll in Haushaltsmengen 

abgeben. 

Kostenpflichtig sind hingegen Altºl und Reifen aller Art. 

Um am Bauhof die Wartezeit so kurz als mºglich zu halten, wªre es hilfreich, wenn der M¿ll wie 

oben angef¿hrt, bereits zuhause richtig vorsortiert werden w¿rde. 

Bitte halten Sie die aktuellen Sicherheitsbestimmungen ein. 

Wir haben uns heuer wieder f¿r den "Goldenen Igel" von "Natur im Garten" beworben und die 

Plakette auch erhalten. Aufgrund der derzeitigen Situation hat es keine offizielle ¦bergabe 

gegeben.  

Um diese hºchste Auszeichnung von ĂNatur im Gartenñ  

zu erhalten, m¿ssen die Kriterien - Verzicht auf 

chemisch-synthetische Pestizide und D¿ngemittel sowie 

auf Torf, biologische Vielfalt und Gestaltung mit 

heimischen und ºkologisch wertvollen Pflanzen - zu 

100% erf¿llt werden. AuÇerdem verpflichtet sich die 

Gemeinde nicht nur zur Einhaltung  dieser Kriterien, 

sondern auch zur Dokumentation und laufenden 

Evaluierung  unserer Leistungen und zum Unterziehen 

einer Begutachtung.  

Es hat sich gezeigt, dass uns die von mir betriebene Politik des Schuldenabbaues nach dem 

Motto ĂSpare in der Zeit, dann hast du in der Notñ jetzt die Sicherheit gibt, unseren Aufgaben 

nachzukommen und auch weiterhin unsere Gemeinde positiv zu entwickeln. 
 

Diesen Weg werde ich auch weiterhin beschreiten:  

Investitionen und Ausgaben nach dem Prinzip der Sparsamkeit und Nachhaltigkeit zu tªtigen. 
 

Ich hoffe, dass wir alle in den nªchsten Tagen und Wochen - trotz der Lockerungen der 

getroffenen MaÇnahmen - eigenverantwortlich handeln und weiter vorsichtig sind. Wir sehen 

zwar Licht am Ende des Tunnels, die Krise ist aber noch lange nicht ¿berstanden. Die Ereignisse 

der letzten Tage zeigen leider eindrucksvoll, dass die Bedrohung durch Covid 19 immer noch 

besteht. 

Ihr /Euer B¿rgermeister 

G¿nther Stellwag 
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Am Wochenende vor dem Lockdown am 16.03.2020 

wurde von der JVP Natschbach-Loipersbach mit 

Unterst¿tzung der Gemeinde der sogenannte NaLoLi-

Einkaufshilfsdienst ins Leben gerufen. 14 Jugendliche 

aus der Gemeinde haben sich dazu bereit erklªrt, ihre 

neu gewonnene ĂFreizeitñ in den Dienst der guten 

Sache zu stellen. 

Unter dem Motto ĂZºgern Sie nicht anzurufen!ñ war es 

unser Ziel, schnell und unb¿rokratisch den Risiko-

gruppen der COVID-19 Pandemie, also den ¿ber 65-

jªhrigen und jenen mit Vorerkrankungen, zu helfen, ihre 

wºchentlichen Besorgungen durchzuf¿hren.  

Insgesamt konnten somit in der Zeit vom 16.03. ï 04.05.2020 

¿ber 30 Einkaufsfahrten f¿r die Bevºlkerung durchgef¿hrt 

werden, welche ¿berwiegend zum Ankauf von Lebensmitteln 

und Medikamenten genutzt wurden. 

Bei den Einkªufen haben wir immer wieder Spendengelder 

erhalten, aufgerundet sind dabei ú 200,-- zusammenge-

kommen. Dieser Betrag wurde von uns jeweils zur Hªlfte an 

die ĂSt. Anna Kinderkrebsforschungñ und an die Organisation 

Ă rzte ohne Grenzenñ gespendet. 

Ein Dankeschºn ergeht an die Mitarbeiterinnen vom 

Gemeindeamt f¿r die Unterst¿tzung in der Verwaltung.  

Zum Abschluss mºchte ich all meinen HelferInnen aus der 

JVP und auch auÇenstehenden HelferInnen ein groÇes 

DANKE aussprechen. Ohne Euch wªre diese Aktion nicht 

mºglich gewesen! 

 

Peter Buchleitner 

JVP Obmann 

Unsere jungen 

HelferInnen waren: 

Andrew Rofaiel 

Christian Stellwag 

Denise Wendlinger 

Govany Rofaiel 

Jana Untermarzoner 

Katharina Tolstiuk 

Lisa Samwald 

Lisa Windbacher 

Michael Stellwag 

Mona Scherz 

Peter Buchleitner 

Stefan List 

Stefanie Pamer 

Valentina Reichl 

aŜƘǊ LƴŦƻǎ ǳƴǘŜǊΥ ǿǿǿΦƧǾǇƴŀƭƻΦŀǘ ƻŘŜǊ ƛƴ ǳƴǎŜǊŜƴ ǎƻȊƛŀƭŜƴ aŜŘƛŜƴΦ  

http://www.jvpnalo.at
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²ŀǎ ǘǳƴΣ ǿŜƴƴ ƧŜƳŀƴŘ ǎǝǊōǘΚ 

9ǊǎǘŜ {ŎƘǊƛǧŜ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜƳ ¢ƻŘŜǎŦŀƭƭ 

9ǎ ƛǎǘ ŜƎŀƭΣ Ȋǳ ǿŜƭŎƘŜƳ ½ŜƛǘǇǳƴƪǘ  

Ƴŀƴ ŜƛƴŜƴ aŜƴǎŎƘŜƴ ǾŜǊƭƛŜǊǘΦ 

9ǎ ƛǎǘ ƛƳƳŜǊ Ȋǳ ŦǊǸƘ ǳƴŘ Ŝǎ ǘǳǘ ƛƳƳŜǊ ǿŜƘ... 

Der Tod kommt immer zur falschen Zeit und noch bevor die Angehºrigen mit der Trauerarbeit 

beginnen kºnnen, hªufen sich bereits viele Aufgaben. Wir mºchten Ihnen hier einen ¦berblick ¿ber 

die wichtigsten organisatorischen MaÇnahmen geben und dies in Form einer Checkliste darstellen: 

ß Bei einem Todesfall ist normalerweise der behandelnde Arzt (Hausarzt) zu verstªndigen. 

AuÇerdem ist unmittelbar nach Eintritt des Todesfalles ein Bestattungsunternehmen Ihres 

Vertrauens zu informieren. Der Bestatter ¿bernimmt f¿r Sie bereits einige Aufgaben, wie 

Verstªndigung eines Totenbeschauarztes oder des Standesamtes. 

ß Sollte der Tod in einem Krankenhaus oder Pflegeheim eintreten, entfªllt der oben genannte 

Schritt. Das Bestattungsunternehmen ist zu kontaktieren. F¿r die  Aufnahme sollten Sie 

folgende Unterlagen vorbereiten: 

¶ Geburtsurkunde/Taufschein, Heiratsurkunde, Meldezettel, Staatsb¿rgerschaftsnachweis, 

bei Verwitweten Sterbeurkunde des Gatten bzw. der Gattin, bei Geschiedenen  das 

Scheidungsurteil, Nachweis des akademischen Grades, Lebensversicherungspolizze 

wenn vorhanden, Bestattungsverf¿gung oder Testament, Bekleidung, Grabstªtten-

bescheid wenn vorhanden, Foto f¿r Parte, persºnliche Sargbeigaben 

ß Was erledigt das Bestattungsunternehmen f¿r Sie? 

¶ Abholung und ¦berf¿hrung vom Sterbe- zum Bestimmungsort 

¶ Auswahl der Bestattungsart (Erd- oder Feuerbestattung) 

¶ Vermittlung von Gesprªchen mit einem Geistlichen bzw. Trauerredner f¿r die Trauerfeier  

¶ Terminabklªrung  

¶ Musikalische Umrahmung 

¶ Gestaltung und Druck der Parten, Gedenkbilder und Danksagungen 

¶ Besorgung der notwendigen Sterbedokumente am Standesamt 

¶ Abrechnung mit der Versicherungsanstalt 

¶ Pensionsabmeldung bei der zustªndigen Pensionsstelle 

¶ Antrag auf Witwen/-Witwerpension 
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Wir gratulieren ... 

Impressum: Herausgeber und Verleger : Gemeinde Natschbach-Loipersbach, 2620 Natschbach  

LoipersbacherstraÇe 20, Tel. 02635/628 83  

F¿r den Inhalt verantwortlich: Bgm. G¿nther Stellwag 

Vervielfªltigung: Copyjªger, 2620 Neunkirchen, TriesterstraÇe 23 

Maria PICHLBAUER zum 80er 

 

Mag. Dr. Erich PROKOSCH zum 85er 

 

Gertrude BURDEIN zum 85er 

 

Anna und Josef LECHNER zur Goldenen Hochzeit 

Josef PINKL zum 90er 



 

 

 

GEMEINDEZEITUNG______________________________________________________________________________________________ 

   ___________________________________________________________________________________________________ 

   7                                                                                          Juni 2020 

     ___________________________________________________________________________________________________ 

    7                                                                                              Juni 2020 

Wir freuen uns über euch ... 

¥adq chd Ghlldkrkdhsdq fdf`mfdm rhmcè 

 

Edward DAVIES 
Maria WEGHOFER 

Mina LORBER Robin RASNER 

Ernst GAMAUF 
Anna  BARTA 
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Für Sie erledigt ... 

Diverse StraÇenabschnitte 

In der Steinb¿helgasse und der Dr. Willibald 
Nagl-Gasse in Natschbach sowie der Fºhren-
gasse in Loipersbach wurden auf Teilab-
schnitten von der Fa. Swietelsky dringend 
notwendige Asphaltierungsarbeiten durchge-
f¿hrt. Nat¿rlich wurden im Zuge dessen 
zeitgleich Infrastrukturanlagen wie Wasser-
leitung, Gasleitung und Glasfaserlehrverrohrung 
mitverlegt.  

Das Bankett, sowie die angrenzenden Gr¿n-
flªchen wurden in Eigenregie errichtet.  

Steg am Drudenteich 

Durch die Feuchtigkeit waren viele Bretter am Steg morsch geworden und stellten bereits eine 
Gefahrenquelle dar.  Deshalb wurde der gesamte Steg mit neuen Lªrchenbrettern versehen. 

Berichte von Bauhofleiter Reinhard Fink 

Rabatte 

In Natschbach und Loipersbach haben wir einige Rabatte neu gestaltet und mit mehrjªhrigen 
Stauden bepflanzt. 
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Grabungsarbeiten Natschbach 

Am Gehsteig in der LoipersbacherstraÇe hat 
die Firma Holzgethan im Auftrag der EVN N¥ 
eine neue Gasleitung, sowie neue Strom-
kabeln verlegt. 

Schl¿ssel¿bergabe f¿r ein KHD ï Lager 

Unsere Feuerwehren, unter dem Kommando von OBI Ing. Andreas Pinkl FF-Natschbach und OBI 

J¿rgen Panholzer FF-Loipersbach, konnten von B¿rgermeister G¿nther Stellwag den Schl¿ssel 

f¿r das, von unseren Bauhofmitarbeitern errichtete, Katastrophenhilfsdienstlager ¿bernehmen. 

Das Lager beinhaltet wichtige Werkzeuge und Materialien, die im Falle einer Katastrophe, speziell 

im Fall von Hochwasser, f¿r unsere Wehren schnellstmºglich zur Verf¿gung stehen. Das, von der 

Gemeinde, angekaufte Equipment, wurde in Rªumlichkeiten beim Streusanddepot am Friedhof 

untergebracht. Neben Pfosten, Kanthºlzern, Schaltafeln, einer Vorrichtung zum Bef¿llen von 

Sandsªcken und diversen Werkzeugen werden dort auch vorgef¿llte Sandsªcke, auf die man im 

Ernstfall schnell zugreifen kann, gelagert. 
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Protokoll der letzten Gemeinderatssitzung vom 28.5.2020 

Vorbehaltlich Genehmigung durch den Gemeinderat in der nªchsten Sitzung 

Vor Eingang in die Tagesordnung legt B¿rgermeister G¿nther Stellwag einen Dringlichkeitsantrag 

vor. Dieser behandelt den ĂGrundankauf von Gerhard Spiess f¿r den Kindergartenneubau in 

Natschbach, sowie den Teilungsplan der Fa. AREA Vermessungñ. Die Begr¿ndung dazu wurde 

m¿ndlich erlªutert.  Es wurde einstimmig festgelegt, diesem Antrag die Dringlichkeit zuzuerkennen 

und unter TOP 12 im Nicht ºffentlichen Teil zu behandeln. 

Weiters legt GR Othmar Braditsch einen Dringlichkeitsantrag vor, der das Investitionspaket f¿r 

Stªdte und Gemeinden der Bundesregierung behandelt. Es wurde einstimmig festgelegt, diesen 

Antrag unter TOP 9 zu behandeln. Die Begr¿ndung erfolgte m¿ndlich.   

 
 

1. Protokolle der letzten Sitzungen vom 12.12.2019 und 13.02.2020 

Die Protokolle der letzten Sitzungen vom 12.12.2019 und vom 13.02.2020 wurden dem Gemeinde-

rat vorgelegt. 

 

Antrag des B¿rgermeisters: Der Gemeinderat mºge die Protokolle der Sitzungen vom 

12.12.2019 und vom 13.02.2020 beschlieÇen. 

Beschluss: Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

2. Pr¿fungsausschuss 

Der Bericht des Pr¿fungsausschusses, welcher am 25.05.2020 tagte, wird dem Gemeinderat 

vorgelegt. Der Obmann des Pr¿fungsausschusses bringt den Bericht dem Gemeinderat zur 

Kenntnis, welcher im Anschluss einstimmig angenommen wurde. 

 

3. Rechnungsabschluss 2019 

Der vom B¿rgermeister erstellte Entwurf des Rechnungsabschlusses (RA) f¿r das Haushaltsjahr 

2019 ist in der Zeit vom 05. Mªrz 2020 bis 20. Mªrz 2020 am Gemeindeamt zur ºffentlichen Ein-

sicht aufgelegen. Die Auflage wurde orts¿blich kundgemacht. Jeder im Gemeinderat vertretenen 

Wahlpartei wurde bei Beginn der Auflagefrist eine Ausfertigung des Entwurfes ausgefolgt. 

Schriftliche Stellungnahmen wurden keine eingebracht. Der Pr¿fungsausschuss hat den 

Rechnungsabschluss auf seine rechnerische Richtigkeit gepr¿ft. 

Weiters muss f¿r die Verwendung des IST ¦berschusses folgendes beschlossen werden: 

Der IST-¦berschuss aus dem ordentlichen Haushalt 2019 kann im Voranschlag 2020 nicht darge-

stellt werden. Aus diesem Grund muss der IST-¦berschuss, noch im Zuge des Rechnungsab-

schlusses 2019, Vorhaben im auÇerordentlichen Haushalt zugef¿hrt werden, wo in den nªchsten 

Jahren mit InvestitionsmaÇnahmen zu rechnen sein wird. Da diese Zuf¿hrungen nicht im Voran-

schlag 2019 ausgewiesen sind, ist lt. Ä75 bzw. Ä76 N¥ Gemeindeordnung ein Beschluss des 

Gemeinderates herbeizuf¿hren. Sollte der dem Vorhaben zugef¿hrte Betrag im Jahr 2020 nicht 

benºtigt werden, besteht jedenfalls die Mºglichkeit, diesen im Rahmen eines Nachtragsvoran-

schlages einer R¿cklage mit Zahlungsmittelreserve zuzuf¿hren. 

IST-¦berschuss:      ú 92.603,18 

Sportanlagenbau:    ú 92.603,18 

Der BGM stellt den RA 2019 zur Diskussion. 

 

Antrag des B¿rgermeisters: Der Gemeinderat mºge den Rechnungsabschluss 2019 und die 

Verwendung des IST- ¦berschusses wie oben erlªutert, beschlieÇen. 

Beschluss: Der Antrag wurde einstimmig angenommen. 
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4. Beschluss ¿ber die Abªnderung 1-2019 des ºrtlichen Raumordnungsprogramms 

(Flªchenwidmungsplan) 

Sachverhalt 

Herr B¿rgermeister Stellwag berichtet, dass der vom Ingenieurb¿ro f¿r Raumplanung - DI 

Weingartner & Arch. DI Wilda verfasste Entwurf zur  nderung 1-2019 des Flªchenwidmungsplans 

inkl. Planungsbericht vom 6.11.2019 in der Zeit vom 18.11.2019 bis 30.12.2019 wªhrend der 

Amtsstunden im Gemeindeamt zur allgemeinen Einsicht aufgelegen ist. 

Die Auflage wurde durch Anschlag an der Amtstafel der Gemeinde ºffentlich kundgemacht. Die von 

der Umwidmung betroffenen Grundeigent¿mer (inkl. deren unmittelbaren Anrainer), die 

angrenzenden Gemeinden, die N¥-Wirtschaftskammer, die Kammer f¿r Arbeiter und Angestellte 

f¿r N¥, die N¥ Landes-Landwirtschaftskammer sowie die angef¿hrten Interessensvertretungen f¿r 

die Gemeinden im Sinn des Ä 119 der N¥-Gemeindeordnung 1973 wurden von der Auflage 

schriftlich und nachweislich benachrichtigt. 

Die geplante  nderung umfasst die nachstehend angef¿hrten  nderungspunkte, die dem 

Gemeinderat nochmals in Kurzform erlªutert werden. 

0.0) Lºschung sªmtlicher Wohndichteklassen aufgrund der Neufassung des N¥ Raumordnungs-

gesetzes 2014 

0.1) KG Loipersbach: Kenntlichmachung des Natura 2000 bzw. Europaschutzgebiets ĂFeuchte     

Ebene ï Leithaauenñ 

0.2)KG Loipersbach: Kenntlichmachung von zwei Altstandorten mit dem Status ĂVerdachts-

flªcheñ 

1.) KG Loipersbach: Ausweisung eines erhaltenswerten Gebªudes im Gr¿nland (Geb 2) 

2.) KG Loipersbach: Ausweisung von privaten Verkehrsflªchen zur Gewªhrleistung der Errich-

tung von Carports oder deren Umbauten sowie entsprechend den tatsªchlichen Eigentums-

verhªltnissen 

3.) KG Natschbach: Lºschung einer aufgelassenen Verkehrsflªche bzw. Miteinbeziehung dieser 

Flªche in das Bauland-Wohngebiet entsprechend den aktuellen Grundgrenzen 

4.) KG Loipersbach: Ausweisung einer ºffentlichen Verkehrsflªche aufgrund einer erfolgten 

Umstrukturierung der Einm¿ndung der IndustriestraÇe in die L139 und Miteinbeziehung der 

bisher gewidmeten Verkehrsflªche in den angrenzenden Gspo-Bereich 

 

Stellungnahmen 

Wªhrend der Auflagefrist ist keine Stellungnahme eingelangt. 

 

Gutachten 

Von Seiten des zustªndigen ASV der N¥ LReg, Abt. BD1-Naturschutz, Hr. Dr. Haas wurde zur 

 nderung 1-2019 ein Gutachten (vom 17.12.2019, Zl. BD1-N-8410/001-2019) vorgelegt. Dabei 

wurde f¿r den Fachbereich Naturschutz mitgeteilt, dass durch die geplanten  nderungsvorhaben 

im Flªchenwidmungsplan keine maÇgeblichen Beeintrªchtigungen von raumordnungsrelevanten 

Naturschutzaspekten festzustellen sind. 

Aufgrund eines Lokalaugenscheins inkl. Besprechung vom 26.2.2020 wurde von Seiten der 

zustªndigen ASV der N¥-Landesregierung, Abt. RU7, Fr. DI Rammler ein Gutachten (vom 

27.2.2020, Zl. RU7-O-410/032-2019) vorgelegt, dass mit Anschreiben der Abt. RU1 (vom 4.3.2010, 

Zl. RU1-R-410/0120-2019) der Gemeinde ¿bermittelt wurde. 
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Zu  nderungspunkt 3 wurde dazu mitgeteilt, dass ein Widerspruch zu einer verbindlichen Planungs-

richtlinie des N¥ ROG 2014 vorliegt und auch kein begr¿ndeter  nderungsanlass erkannt werden 

kann. Der Beschluss ¿ber den  nderungspunkt 3 wird zu einem spªteren Zeitpunkt nachgeholt 

werden. 

 

 nderungen im Beschlussexemplar 

Die Gemeinde schlieÇt sich dieser Empfehlung an. Im Beschlussexemplar der Plandarstellung wird 

daher der  nderungspunkt 3 nicht mehr aufscheinen. 

 

Antrag des B¿rgermeisters: Der Gemeinderat mºge folgende Verordnung zur  nderung 1-2019 

des ºrtlichen Raumordnungsprogramms beschlieÇen: 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Natschbach-Loipersbach beschloÇ in seiner Sitzung am 28.05.2020, 

TOP 4 folgende 

 

VERORDNUNG 

 

Ä 1 

Aufgrund des Ä 25, Abs. 1 des N¥-Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 8000 i.d.g.F., wird das 

¥rtliche Raumordnungsprogramm der Gemeinde Natschbach-Loipersbach in den Katastralgemein-

den Natschbach und Loipersbach dahingehend abgeªndert, dass f¿r die auf der hier zugehºrigen 

Plandarstellung rot umrandeten Grundflªchen, die durch rote Signatur dargestellten Widmungsarten 

festgelegt werden. 

Ä 2 

Die im Ä 1 angef¿hrten Umwidmungen sind in der vom Ingenieurb¿ro f¿r Raumplanung - DI 

Weingartner & Arch. DI Wilda, 1120 Wien, Schºnbrunner StraÇe 252-254/1/3, unter der  nderung Nr. 

1-2019, mit der Plannummer 369/17/ 6, erstellt am 6.11.2019, Beschlussexemplar vom 28.5.2020, 

verfassten Plandarstellung ersichtlich. 

Die Plandarstellungen, welche mit einem Hinweis auf diese Verordnung versehen sind, liegen gemªÇ 

Ä 21, Abs. 16 N¥-Raumordnungsgesetz 2014, LGBl. 8000 i.d.g.F. im Gemeindeamt der Gemeinde 

Natschbach-Loipersbach wªhrend der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 

Ä 3 

Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die N¥ - Landesregierung gemªÇ Ä 24 N¥ - 

Raumordnungsgesetz und nach der darauffolgenden Kundmachung gemªÇ Ä 24, Abs. 15 mit dem 

auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. Gleichzeitig wird der bisher geltende 

Flªchenwidmungsplan auÇer Kraft gesetzt. 

___________________ 

 

Beschluss: Der Gemeinderat beschlieÇt einstimmig die  nderungen des ºrtlichen Raumordnungs-

programmes bzw. des Flªchenwidmungsplans ï inkl. der  nderungen im Beschlussexemplar wie 

oben angef¿hrt und beschlieÇt weiters einstimmig die Verordnung zum ºrtlichen Raumordnungspro-

gramm der Gemeinde Natschbach-Loipersbach ( nderung 1-2019). 

 

5. Gehweg - Auftragsvergabe 

Der B¿rgermeister legt drei Angebote f¿r die Errichtung des Gehweges entlang der Augasse vor: 

                            1. Fa. Swietelsky                          ú     86.601,00 

                            2. Fa. Pusiol                                 ú   100.403,10 

                            3. Fa. Lang und Menhofer           ú   100.635,06 
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 Es wird ein Termin mit den Anrainern vereinbart, um etwaige W¿nsche betreffend Zufahrten zu 

besprechen. Sobald die Plªne f¿r den Gehweg aufliegen, werden diese zur Information an die 

Gemeinderªte weitergeleitet.  

 

Antrag des B¿rgermeisters: Der Gemeinderat mºge der Vergabe an Fa. Swietelsky als Bestbieter 

zustimmen. 

Beschluss: Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

6. Verordnung ĂHºhe der Bez¿ge der Mitglieder des Gemeinderatesñ 

Mit Beschluss des Landtages vom 4.10.2012 ist die Grundlage f¿r die Festsetzung der Entschªdi-

gung f¿r Umweltgemeinderªte ersatzlos entfallen. Diese Bestimmung ist mit Wirkung vom 1. Mªrz 

2015 in Kraft getreten. Die Auszahlung an den Umweltgemeinderat wurde zwar eingestellt, jedoch 

wurde die Verordnung nicht geªndert. Da die gegenstªndliche Verordnung ¿ber die Bez¿ge der 

Mitglieder des Gemeinderates eine Entschªdigung f¿r Umweltgemeinderªte enthªlt, widerspricht 

diese den gesetzlichen Bestimmungen und ist insofern anpassungsbed¿rftig. 

Die Verordnung ist demnach vom Gemeinderat dahingehend zu ªndern, dass diese Entschªdigung 

ersatzlos entfªllt. 

 

7. KIGA Natschbach 

Vergabe Haustechnikplanung, Statik und Bodenuntersuchung 

Die Planungsfirma Rudischer & Panzenbºck legt Angebote vor, die die Vergabe der Haustechnik-

planung, Statik und Bodenuntersuchung betrifft. 
 

Die Bestbieter sind: 

Haustechnikplanung: Generalplan 2000 aus Wiener Neustadt 

Statik: BMST Herbert Strohmaier aus Loipersbach 

Baugrunduntersuchung und Versickerung: IB Mosbacher GmbH aus Loipersbach 
 

Vor Beginn der Gemeinderatssitzung fand ein gemeinsamer Termin mit dem Architekten statt, 

wobei das Projekt vorgestellt wurde.  
 

Es wurde vereinbart, eine Arbeitsgruppe zu installieren, die sich mit den technischen Fragen in 

Bezug auf Heizung, Dachkonstruktion, Statik usw. beschªftigen wird. In diese Arbeitsgruppe 

werden GGR Mag. Markus Artner, GGR Ing. Christian Rasner, GGR Mona Scherz, GR Martin 

Brunnflicker - Umweltausschussobmann und BGM G¿nther Stellwag berufen.  

Um die Planung weiterf¿hren zu kºnnen, soll in dieser Sitzung ein Grundsatzbeschluss ¿ber den 

Entwurf in Hinsicht auf Flªche, Nutzungsart, Grundriss, Ausrichtung und Aufteilung herbeigef¿hrt 

werden. Weitere Details wie Beheizung, Dachkonstruktion, Statik, Dachdeckung, Versorgung von 

anderen Gebªuden, usw. werden in einer der nªchsten Sitzungen beschlossen.  

 

Antrag des B¿rgermeisters: 1. Der Gemeinderat mºge der Vergabe an die Firmen Generalplan 

2000, IB Mosbacher und an BM Herbert Strohmaier als Bestbieter zustimmen.  

2. Der Gemeinderat mºge dem Grundsatzbeschluss ¿ber die Flªche, Lage, den Grundriss, die 

Ausrichtung und die Nutzungsart zustimmen.  

Beschluss: Diese Antrªge wurden einstimmig beschlossen. 

 

8. Ansuchen AWZ Steinthal ï Umlegung ºffentlicher Waldweg 

Sachverhalt: 

Das AWZ Steinthal ersucht die Gemeinde Natschbach-Loipersbach um Verlegung eines 

ºffentlichen Waldweges. Der betreffende Waldweg stellt mittlerweile nur noch die Zufahrt zu  
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Grundst¿cken sicher, die sich im Eigentum des AWZ Steinthal befinden, sowie eine Durchfahrt zur  

Holzbringung auf Natschbacher Gemeindegebiet. Um eine dauerhafte verbesserte Lºsung zu 

finden, schlªgt das AWZ Steinthal folgende Vorgangsweise vor: 

 

¶ Kurzfristige Umlegung des Waldweges aus sicherheitstechnischen Gr¿nden - 35 m nach 

Norden (2012 behºrdlich genehmigt) 
 

¶ Dauerhafte Umlegung des Waldweges 
 

¶ Um auch langfristig eine sichere und vereinfachte Zufahrt zu den im Norden angrenzenden 

Waldgrundst¿cken verschiedener Eigent¿mer zu gewªhrleisten, wird als zweiter Schritt der 

Waldweg um ca. 160 m dauerhaft an die Nordgrenze der Waldgrundst¿cke des AWZ 

Steinthal verlegt.  

¶ Zustimmung zur Absenkung der bestehenden Wegtrasse 
 

Um die Deponiearbeiten im Grenzbereich zu vereinfachen und auch um die Bºschungsstand-

sicherheit wªhrend der Arbeiten immer zu gewªhrleisten, ersuchen sie um Zustimmung, Bereiche 

der derzeit bestehenden Wegtrasse des Waldweges nach erfolgter Wegumlegung teilweise um 8 

m absenken zu d¿rfen.  

Es wurde ein gemeinsamer Termin mit dem AWZ Steinthal vereinbart, um dieses Ansuchen zu 

erlªutern: 

Am 20. Mai 2020 fand am vorher informell am Gemeindeamt und im Anschluss in der Deponie 

selbst eine Begehung statt, um die Situation vor Ort zu betrachten und zu erlªutern.  

Nach eingehender Diskussion kam der Gemeinderat zum Entschluss, dass die Umlegung des 

Weges nordseits als sinnvoll betrachtet wird.  

 

Antrag des B¿rgermeisters: Der Gemeinderat mºge dem Ansuchen des AWZ Steinthal 

zustimmen. 

Beschluss: Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen. 

 

9. Investitionspaket f¿r Stªdte und Gemeinden 

GR Othmar Braditsch legt vor Eingang in die Sitzung einen Dringlichkeitsantrag vor. Dieser 

behandelt das von der Bundesregierung geschn¿rte Investitionspaket, welches in Gemeinden und 

Stªdte flieÇen soll.  

Der Antrag beinhaltet die Fºrderung f¿r Gemeindeprojekte rechtzeitig zu beantragen und dadurch 

finanzielle Unterst¿tzung zu erhalten.  

Der B¿rgermeister versichert wªhrend dieser Diskussion, dass f¿r Projekte der Gemeinde immer 

alle Fºrdertºpfe des Landes und auch des Bundes ausgeschºpft werden, solange diese auch 

zuerkannt werden.  

 

Antrag: Der Gemeinderat mºge die Fºrderung der Bundesregierung f¿r Gemeindeprojekte wie 

Kindergartenneubau, Sportstªttenbau usw. rechtzeitig beantragen, um aus diesem Investitions-

paket finanzielle Unterst¿tzung f¿r die Gemeinde zu erhalten.  

Beschluss: 4 Stimmen SP¥ daf¿r - 3 Stimmen FP¥ dagegen - 12 Stimmen ¥VP dagegen  

 

10. Berichte 

¶ 50 Jahr Feier der Gemeinde 

¶ Gaudiwochen 

¶ Beachvolleyball ï Padeltennis 

¶ Mistk¿bel IndustriestraÇe - erledigt 

 

¶ Kompostplatz  

¶ Hochwasser Im Moos  

¶ Seniorentaxi 
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   GESUNDE GEMEINDE 
 VBGM Ewald Blochberger 

Wandern - gut f¿r Kºrper und Seele 
 

Das Wichtigste gleich vorweg: Wandern soll in erster Linie SpaÇ machen und Bewegung 

und Entspannung in freier Natur bieten! Die dabei gewonnenen Eindr¿cke, sowie das bewusste 

Aufnehmen angenehmer Umwelteinfl¿sse tragen dazu bei, unser kºrperliches und seelisches 

Wohlbefinden in Einklang zu bringen. Wandern bietet vom lockeren Spazierengehen ¿ber das 

Langstreckenwandern bis zum Bergwandern eine Auswahl von Belastungsstufen, die auch 

unterschiedlich gut trainierten Menschen die Mºglichkeit zur aktiven Erholung und kºrperlich-

geistigen Harmonisierung bietet.  

Wandern - ein wahrer Freund des Herz-Kreislauf-Systems  

Durch Bewegung wird der Kºrper besser mit wichtigen Nªhrstoffen und Sauerstoff versorgt. 

Ablagerungen in BlutgefªÇen und Blutbahnen haben ebenfalls schlechtere Chancen, sich 

festzusetzen. Das Risiko von GefªÇkrankheiten, wie z.B. Schlaganfall, Herzinfarkt oder Bluthoch-

druck lªsst sich dadurch mindern.  

¶ Zeigt her eure Schuhe - auf den richtigen Schuh kommt es an! - Achten Sie auch bei 

k¿rzeren Strecken auf ein stabiles Schuhwerk mit einer rutschfesten Sohle. Hºhere 

Wanderschuhe verleihen besseren Halt im Vergleich zu flach geschnittenen Schuhen.  

¶ Gute Wandersocken sind ein Muss: Sie erhºhen den Tragekomfort in den Wanderschuhen 

und verhindern die Bildung von schmerzhaften Blasen. 

¶ Scheuen Sie die Zwiebel nicht - Die richtige Kleidung hilft uns, den Kºrper bestmºglich vor 

verschiedenen Witterungseinfl¿ssen und Belastungen zu sch¿tzen. Eine wasserdichte und 

windfeste Jacke ist ein Muss, zudem sollten Sie sich im Zwiebelsystem anziehen, also mehrere 

Schichten Kleidung ¿bereinander. 

¶ Verwenden Sie bei Bedarf Stºcke: Gute Wanderstºcke sind in Sport- und Wandergeschªften 

erhªltlich und schonen den Gelenksapparat.  

¶ Sorgen Sie f¿r gen¿gend und gesunden Proviant: Leichte Speisen sind auf alle Fªlle 

vorzuziehen. Gen¿gend Fl¿ssigkeit darf in keinem Wanderrucksack fehlen. 


